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Baterland. 
Denkmal für den Fürsten von Liechtenstein. 

Wiener Blättern ist zu entnehmen, daß zur Feier 
des 70.  Geburtstages des regierenden Fürsten 
Johann von und zu Liechtenstein beabsichtiget 
Wird, dem-größten Wohltäter Mödlings in dem 
eben großangelegten Jubiläumspart auf dem 
Kirchberg in Mödling (bei Wien) ein Denkmal 
zu errichten. Die Mittel zur Ausstellung des. 
Monuments sollen durch Sammlungen und Ver-
anstaltung einer Lotterie aufaebracht werden. 

\ Ein Aktionskomitee zur Durchführung der Vor-
arbeiten ist in Bildung begriffen. 

Vorsicht beim Radfahren. Am 3. J u l i  wurde 
eine 69jährige Witwe in Gamprin von einem 
Radfahrer überfahren, so daß ärztliche Hilfe in 
Anspruch genommen werden mußte. 

Personalien. Die  ehrv. Generaloberin der 
barmherzigen Schwestern in Zams,  Maxentia 
Rheinberger aus Vaduz, hat den im Fürstentum 
wirkenden barmherzigen Schwestern einen Besuch 
abgestattet. 

Rene Fälle von Maul- und Klauenseuche in 
unserer Nachbarschaft. Einem hier allgemein ver-
breiteteten Gerüchte zufolge ist auf der Grabser 
Alpe die Maul- und 'Klauenseuche unter dem 
Alpvieh ausgebrochen. 

Nach dem letzten amtlichen Seuchenbulletin 
vom 11.  J u l i  d. J s . s t n d  im Kant. S t .  Gallen 
4 Ställe,  7 8  Rinder und 4 Schweine verseucht 
und sind in Grabs in einem Stal le  10 Stücke 
Großvieh von der Seuche neu befallen worden. 

E s  ist für uns besonders lästig, daß es nicht 
gelingt, die Seuche im Kanton S t .  Gallen zum 
Stillstande zu bringen und daß immer wieder 
neue Fälle auftreten. 

Verkehrsstörung. Am 10.. d. M .  wurde in 
der Station Schaan-Vaduz die Lokomotive deS 
Schnellzuges Nr.  3 0 1  infolge Bruches einer 
Tenderachse untauglich. Beim Abstellen der M a -
schine auf das Magazinsgeleise entgleiste der 
Tender mit einer Achse so, daß die Strecke zwi-
schen Schaan-Vaduz und Buchs unfahrbar wurde. 
Der Verkehr wurde mittelst Umsteigen aufrecht 
erhalten. 

Die Unterbrechung dauerte von 3/*12 Uhr 
vormittags bis 3 Uhr nachmittags; ein Unfall 
ist hiebet nicht vorgekommen. 

Wetterkatastrophen. Durch das letzten Sonn-
tagabmd über die Mittagspitze niedergegangene 

D i e  n e u e  l iechtenst.  K e w e r b e o r d n u n g .  
Bortrag 

gehalten am 19. Juni  1910 in Vaduz 
von 

k.k. Gewerbe-Inspektor H u b e r t  S t i p p e r g e r .  
D k s  Gesetz vom 30. Apri l  1910 betreffend 

die Erlassung einer neuen Gewerbe-Ordnung 
hat  m i t  1. J ä n n e r  1911 i n  Kraft zu treten. 
Nach den Bestimmungen des Kundmachnngs-
Patentes  dieser neuen Gewerbeordnung f in-
det dieselbe auf folgende Beschäftigungen und  
Unternehmungen keine Anwendung:  auf die 
land- und forstwirtschaftliche Produktion u n d  
ihre Nebenbeschäftigungen, den Bergbau, auf 
Unternehmungen, welche die Vervielfältigung 
von literarischen oder artistischen Erzeugnis-
sen oder den Handel m i t  denselben zum Ge-
genstande haben, auf das Selbstverlagsrecht 
der Autoren u n d  die Ausübung der schönen 
Künste. Ferner  findet die Gewerbeordnung 
keine Anwendung auf die Lohnarbeit unterge-
ordneter A r t  (Taglöhnerarbeit) auf das ge-
samte Gebiet der Hausindustrie, auf die Ge

Hagelwetter trat die Balzner Rufe teilweise 
über die Wuhre aus, während sie an andern 
Stellen die Wuhrfundamente beschädigte, so daß 
das Steinpflaster auf eine Länge von 12 Meter 
total einstürzte. — Durch iinen Erdrutsch, der 
am 11. d. M .  am Kulm niederging, wurde die 
Straße auf kurze Zeit unfchrbar. — Die  fort-
währenden Regengüsse lassen das Erdreich nicht 
zur Ruhe kommen und gefährden auch sämtliche 
Kulturen im höchsten Grades 

Die  neue liechtensteinische Gewerbeordnung. 
Wir  veröffentlichen in dieser Nummer und in 
dm nächstfolgenden jenen Vortrag des Herrn 
Gewerbeinspektors Hubert Stipperger in I n n ? -
brück, welchen derselbe über Ersuchen der fftl. 
Regierung am 19. J u n i  1910 zu Vaduz ge-
halten hat und glauben, damit das Verständnis 
für" diesen wichtigen Gesetzgebungsakt nicht un-
wesentlich zu fördern. 

Bergführertarif für den Bereich des Fürsten« 
tums Liechtenstein. 

Allgemeine Bestimmungen. 
1. Der  F ü h r e r  ha t  sich überall selbst zu 

verpflegen und darf  außer den Tarifsätzen 
keinerlei Nebengebühren beanspruchen. Die 
Entlohnung für  die notwendigen Uebernacht-
ungen und für den Rückweg des Füh re r s  zu 
seinem Standor te  ist i n  dem Tourentarife 
stets inbegriffen. . . .  

2. Der  Führe r  ha t  dem Touristen das F ü h -
rerbuch vor Beginn der T o u r  zur  Ein t ragung 
des Namens,  S tandes  und Wohnortes u n d  
nach der T o u r  zur  Eint ragung eines Zeug-
nisses vorzulegen. 

3. Bei Hochtouren ist der Füh re r  verpflich-
tet, bis zu 8 Kg. Gepäck einschließlich des P r o -
viants  und  der Ausrüstung des Touristeil un -
entgeltlich zu t rägen und. kann zu r  Ueber-
nähme von Mehrgewicht nicht verhalten wer-
den. Uebernimmt er dies dennoch, so gebührt 
ihm für jedes Kilogramm Uebergewicht ein 
Zuschlag von 4 Hellern auf jede Krone des 
Tarifsatzes. D a s  Mehrgewicht m u ß  vor der 
T o u r  festgestellt werden. Die erforderlichen 
Seile und.  Steigeisen des F ü h r e r s  kommen 
daber nicht i n  Anrechnung. 

4. E i n  Führertausch darf n u r  bei gegensei-
tigem Einverständnisse der Touristen nnd 
'Führer stattfinden. 

5. Wird  ohne Verschulden des Führe r s  die 
im Tarife für die T o u r  angesetzte Zeit  über

schäfte der Advokaten, Ingenieure ,  die Aus-
Übung der Heilkunde, das Apotheker- und 
Veterinärwesen, auf die Erwerbszweige des 
Privatunterrichtes, auf V ersicherungsanstal-
ten, Sparkassen und  Banken, ans Unternehm-
ungen von öffentlichen Schaustellungen und 
Belustigungen, auf Eisenbahn - Unternehm-
ungen und auf den Hausierhandel. 

Wenn jedoch eine von der Gewerbeordnung 
ausgenommene Unternehmung eine besonde-
re Betriebsanlage errichtet, so finden auf  diese 
hinsichtlich ihrer Einrichtung und den Schutz, 
der Arbeiter jene Vorschriften ^Anwendung, 
welche für einen gleichartigen Gewerbebetrieb 
gelten. E s  müssen demnach die Arbeiter des 
Elektrizitätswerkes eines Pr iva ten  ebenso der 
Unfallversicherung u n d ,  Krankenversicherung 
unterzogen werden, wie  diejenigen i n  einem 
Elektrizitätswerke, welches gewerblichen Zwek-
ken dient. 

Die  Liechtensteinische Gewerbe-Ordnung zer-
fällt i n  7 Hauptstücke; das erste Hauptstück 
enthält die allgemeinen Bestimmungen über 
die Einteilung der Gewerbe u n d  über den 

schritten, so erhält der Führer  außer der Taxe 
eine Entschädigung von 4 Kronen für jeden 
angebrauchten halben T a g  und 2 Kronen für  
jede im Tarife nicht vorgesehene Uebernacht-
ung.  

Als ganzer Tag  im S i n n e  6es Tarifes gil t  
die Zeit von frühmorgens bis abends dessel-
ben Tages oder von 12 Uhr mit tags  des einen 
bis 12 Uhr mit tags  des anderen Tages;  a l s  
halber Tag  die Zeit von morgens bis 12 Uhr 
mit tags oder von 12 Uhr mi t tags  bis abends. 

6. F ü r  im Tarife nicht enthaltene Touren  
bleibt die Entlohnung der freien Vereinbar-
ung  überlassen. 

7. Bei Streitigkeiten zwischen Reifenden 
und  Führe r  ist, m i t  Ausnahme der den zu-
ständigen Gerichten vorbehaltenen Klagen, 
die Vermittlung der aufsichtsführenden Sek-
tion i n  Anspruch zu nehmen, welche im Fa l le  
der Erfolglosigkeit die Beschwerde an  die zu-
ständige politische Behörde weitergibt. I n  
dringenden Fällen t r i t t  a n  die Steife, der 
Aufsichtssektion der GGneindevorsteher. 

8. Der Aufenthalt zum Zwecke der Er laug-
u n g  von Touren a n  anderen a ls  den eigenen 
S tandor ten  ist den Führe rn  untersagt. A u s -
nahmen kann n u r  die zuständige politische 
Behörde auf Antrag de* mitwirkenden a l 
pinen Vereins bewilligen. 

9. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
i n  sinngemäßer Anwendung auch für  Träger  
beziehungsweise Führeraspiranten, welche je-
doch verpflichtet sind, auf gebahnten Wegen 
der Täler,  zu Schutzhütten und über unver-
gletscherte Uebergänge bis zu 15 Kg., i n  den 
übrigen Fäl len bis zu 8 Kg. Gepäck der T o u -
risten unentgeltlich zu tragen. 

Bei  wesentlicher Verlängerung der T o u r  
(§ 5) erhalten sie eine Entschädigung von 3 
Kronen für jeden mehr gebrauchten halben 
T a g  und 2 Kronen für jede nicht im Tarif  
vorgesehene Uebernachtung. 

Wird i n  dem i n  § 13 der Bergführerord-
nnNg genannten Ausnahmsfalle ein Führe r -
.aspirant oder Träger  zu selbständigen F ü h -
rerdiensten herangezogen, so gebührt ihm der 
volle Führerlohn.  

10. Die Tarifsätze gelten für alle Führe r ,  
welche im  Geltungsbereiche des Tar i f s  Touren  
unternehmen, ohne Rücksicht darauf,  ob sie 

Ant r i t t  eines Gewerbes. Ebenso wie dies i n  
der Gewerbeordnung vom 16. Oktober 1865 
vorgesehen war,  werden die Gewerbe einge-
teilt i n  solche, zu deren Ausübung eine bloße 
Anmeldung genügt (handwerksmäßige Ge-
werbe im engeren S i n n e ,  Handels- und P e r -
kehrsgewerbe) und im konzessionierten Ge-
werbe, deren Ausübung a u s  öffentlichen Rück-
sichten a n  eine besondere .Bewilligung (Kon-
Zession) gebunden ist. 

Z u m  selbständigen Betriebe eines jeden 
Gewerbes ist erforderlich, daß der Unterneh-
mer  eigen berechtigt ist, und  daß er die nach 
der A r t  des Gewerbes entsprechende persön-
liche Eignung besitzt. Juristische Personen 
(Fi rmen)  müssen, wenn sie ein Gewerbe be-
treiben, einen entsprechend befähigten ,Ge-
schäftsführer als Stellvertreter bestellen. A n -
gehörige eines fremden S t aa t e s  bedürfen z u r  
selbständigen Ausübung einer Gewerbeunter-
nehmung i n  Liechtenstein der Er l aubn i s  der 
Regierung. M i t  den Bestimmungen des § 7 
der neuen Gewerbeordnung wurden die Aus-
schließungsgründe vom Ant r i t t  eines Ge-


